
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Durchführungsbestimmungen für den Verbandspokal (BF V - Pokal) der Frauen 
für die Spielzeit 2011/2012 
 
ALLGEMEINES 
Der Verbands Frauen- und Mädchenausschuss erlässt gemäß § 63 der Spielordnung die 
nachstehenden Durchführungsbestimmungen für die Spiele um den Verbandspokal der Frauen 
(nachstehend als BFV - Pokal bezeichnet). Auf die §§ 61 – 66 der Spielordnung wird verwiesen. 
 
SPIELLEITUNG 
Für die Spielleitung der Spiele um den Verbandspokal sind zuständig: 

1. Auf Bezirksebene (bis zur Ermittlung des Bezirkssiegers) die im Bezirks Frauen- und 
Mädchenausschuss zuständigen Spielleiter/innen. 
 

2. Auf Verbandsebene der im der Verbands Frauen- und Mädchenausschuss zuständige 
Spielleiter für den Frauenfußball. 

 

TEILNAHME 
1. An den Spielen um den BFV - Pokal können alle Mitgliedsvereine des Verbandes mit einer 

Mannschaft teilnehmen. Ausgenommen sind Vereine der Frauen Bundesliga und der 2. 
Frauen Bundesliga. Meldungen zum BFV - Pokal erfolgen grundsätzlich über den 
Meldebogen.  
 

2. Die Vereine der Frauen Regionalliga Süd sind automatisch für den Wettbewerb auf 
Verbandsebene qualifiziert. 
 

3. Auf Bezirksebene werden die Vereine der Frauen Bayernliga und der Frauen Landesliga ab 
dem Achtelfinale in den Pokalwettbewerb eingegliedert.  
 

4. Der Bezirkspokalsieger qualifiziert sich für den Wettbewerb auf Verbandsebene. 
 

5. Am Wettbewerb auf Verbandsebene nehmen die sieben Bezirkspokalsieger und die 
gemeldeten Vereine der Frauen Regionalliga Süd teil. 

 
SONSTIGES 

1. Die Spielpaarungen werden gelost. Nach Zweckmäßigkeit können diese in den ersten  
Runden auf Bezirksebene auch gesetzt werden. Ab dem Achtelfinale auf Bezirksebene 
werden die Paarungen per Los ermittelt. Beim Losverfahren hat die klassenniedrige 
Mannschaft Heimrecht – bei Mannschaften gleicher Spielklasse der zuerst geloste Verein. 
 

2. Das Endspiel um den BFV-Pokal findet beim klassenniedrigen Finalteilnehmer statt. Spielen 
beide in der gleichen Spielklasse hat die zuerst geloste Mannschaft Heimrecht. Der 
Pokalsieger vertritt den Landesverband im DFB-Pokal 

 
 
Georg Müllner, Spielleiter 
Verbands Frauen- und Mädchenausschuss 


